
Meldestelle der berufsbildenden Schulen der Stadt Stuttgart 

Leobener Str. 97 - 70469 Stuttgart - Tel. 0711 – 216 60277 - Fax 0711 – 216 60952 

Sprechzeiten: Mo- Fr 08:00 -12:00 Uhr - E-Mail: meldestelle-bs@stuttgart.de 
 

 

Anmeldung AV (dual), BEJ und VAB 
 

Hiermit möchte ich mich anmelden für (Bitte ankreuzen): 

 

 Ich möchte einen Hauptschulabschluss machen [AV (dual), VAB] 

 

 Ich habe einen Hauptschulabschluss [BEJ und AV (dual), VAB] 

 

 

 Schülerdaten    O   männlich  O   weiblich  O   divers  

 Familienname:    Vorname:    

Geburtsdatum:    Geburtsort:    

Stadtteil    Geburtsland:    

Straße:    Staats-
angehörigkeit:  

  

PLZ, Wohnort:    Tel.-Nr.:  
Handy  :  

  

Email:   

  

Gesetzliche/r Vertreter/in 

Familienname:    Vorname:   

Straße:  PLZ, Wohnort:   

Tel.-Nr.:  
Handy  : 

 Email:  

Betreuer/in:  Einrichtung:  

Tel.-Nr.:  
Handy  : 

 Email:   

 

Zuletzt besuchte Schulen (Inland und Ausland)  

   von  bis  Name, Art und Ort der Schule  

7. Klasse       

8. Klasse        
  

9. Klasse        
  

10. Klasse    

   

Schulabgang Klasse ........................ voraussichtlich: 

  

 mit Hauptschulabschluss          

 ohne Hauptschulabschluss  

 

 

 

mailto:meldestelle-bs@stuttgart.de


Berufswunsch/Interessen?   

 

 

Priorisierung Schulstandort 
Ein Anspruch auf Zuweisung an eine der genannten Schulen besteht nicht.  
Zur Bildung homogener Klassen werden an den Schulen teilweise Aufnahmegespräche oder 

Eignungstests durchgeführt. Gibt es mehr Anmeldungen als vorhandene Plätze, erfolgt zunächst ein 

Abgleich unter den Berufsschulen, d.h. die gewünschte Schule kann nicht garantiert werden.  

 

Wenn sie sich eine Schule aussuchen könnten wäre das -  Bitte priorisieren Sie nach Wunsch 

mit den Ziffern 1 bis 3 eine Auswahl von bis zu drei Schulen (in Klammern: Profil der Schule) 

 

AV Dual -  Ausbildungsvorbereitung dual 
 

___ Schule für Farbe und Gestaltung (Farbtechnik und Raumgestaltung) 

 

___ Schule für Holztechnik (Holztechnik, Glas-, Fenster-, Fassadenbauer und Techn. Produktdesign) 

 

___ Johann Friedrich von Cotta Schule (Wirtschaft, Kaufmännisches, Handel)   

 

___ Robert-Mayer-Schule (Installations- und Metallbautechnik) 
 

___ Johannes-Gutenberg-Schule (Druck- und Medientechnik) 

 

AV – Ausbildungsvorbereitung 

 

___ Hedwig-Dohm-Schule (Hauswirtschaft, Ernährung, Gesundheit und Soziales) 

 

VAB – Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf 
 

___ Steinbeisschule (Bautechnik, Umwelttechnik, Vermessungstechnik) 

     

___ Gewerbliche Schule im Hoppenlau mit Technischer Oberschule (Hotel, Gastronomie, Kosmetik)  

 

BEJ – Berufseinstiegsjahr 
 

___ Alexander-Fleming-Schule (Dental- und Tiermedizin, MFA, Pharmazeutisch-Kaufmännisches)  

 

 

Bitte reichen Sie zu der Anmeldung folgende Dokumente mit ein:  
 Kopien: letztes Zeugnis, Lebenslauf und Ausweisdokument 

 

Ohne vollständig ausgefülltes Anmeldeformular inkl. Dokumente und ohne 

Unterschrift kann keine Bearbeitung erfolgen. 
 

       Datenschutzerklärung:  

Die erhobenen Daten werden ausschließlich zum Zweck der Überwachung und Durchsetzung der Berufsschulpflicht gemäß 

§77-81 Schulgesetz und §6 Meldeverordnung MVO gespeichert und verarbeitet. Diese Daten werden von abgebenden Schulen 

bzw. städtischen Meldeeinrichtungen an die Meldestelle und weiter an zu informierende Institutionen (Berufliche Schulen, 

städtische Einrichtungen und Träger der Jugendhilfe) ausschließlich zur Einhaltung der Schulpflicht gegeben und gelöscht, 

sobald die Speicherung nicht mehr erforderlich bzw. die Schulpflicht erfüllt ist.  

Zudem optional an private und öffentliche Träger und Institutionen mit dem Ziel der beruflichen Integration und Orientierung. 

Des Weiteren ggf. auch an die Agentur für Arbeit, Jobcenter, und weitere beratende und vermittelnde Organisationen.  

Verantwortlich gemäß Art. 4 Abs. 7 EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) ist die Meldestelle der Berufsbildenden 

Schulen der Stadt Stuttgart an der Gewerblichen Schule für Farbe und Gestaltung (s.o.). Datenschutzbeauftragter: OStD Felix 

Winkler, Geschäftsführender Schulleiter (winkler@farbegestaltung.de). Sie haben gegenüber uns das Recht auf Auskunft und 

Berichtigung hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen Daten sowie das Recht, sich bei einer Datenschutz-

Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren. Die Datenschutz- 

Aufsichtsbehörde ist der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (LfDI), Königstrasse 10a, 70173 

Stuttgart.      

 

Datum:         Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten/Sorgeberechtigten/Vormund:  

  
 ....................................     ..........................................................................   

 



Bestätigung der abgebenden Schule:  
  
  

O  Die Pflicht zum Besuch einer auf der Grundschule aufbauenden Schule ist mit  

  Ablauf des Schuljahres ........................ nach § 75 des Schulgesetzes für             

Baden-Württemberg erfüllt.  
  

O  Der/die Bewerber/in wurde von der Schulpflicht aufgrund von § 72 Schul-                

gesetz befreit. Eine Kopie dieses Bescheides liegt der Anmeldung bei.    
  
  
  
  

Bemerkungen der abgebenden Schule:  
  

  ..........................................................................................................................  
  

  ..........................................................................................................................  
  

  ..........................................................................................................................   

Anlage/n:  

  

O letztes Zeugnis (beglaubigte Kopie)    O Lebenslauf & Passbild  

  
  

Wir bestätigen die vom Schüler / von der Schülerin angegebenen Daten.  
  
  
  
  
  

..........................          .................................................  

Datum      Stempel    Unterschrift Schulleitung  
  
  
  
  

Hinweise:   

 

Berufsschulpflicht besteht für alle in Stuttgart lebenden deutschen und   

 ausländischen Mitbürger/innen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahrs.  
  

 Falls zutreffend: Eine Kopie der Aufenthaltsgenehmigung liegt bei.     

 

 O Asylbewerber/innen können evtl. aufgenommen werden.   

  
  


